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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1983

Norm

AÖS 1975 allg

VersVG §6 Abs3 D

VersVG §34

Rechtssatz

Wiewohl § 34 VersVG auf ein Verschulden nicht abstellt, obliegt es dem Versicherungsnehmer im Hinblick auf die

Regelung des § 17 Abs 7 AÖS 1975 zu beweisen, es sei nicht von ihm zu vertreten, daß die Auskunftserteilung

unterblieben sei, da er nicht in der Lage sei, sich die für die Aufklärung des Versicherers erforderlichen Kenntnisse von

Tatumständen zu verscha;en. Vermag nun der Versicherungsnehmer zu beweisen, daß er das zur Auskunftserteilung

erforderliche Wissen selbst nicht besitze und sich auch im Rahmen der ihn tre;enden Erkundigungsp<icht nicht

verscha;en könne, und sind keine weiteren Erhebungen möglich, werden die Voraussetzungen für den Eintritt der

Fälligkeit des geltend gemachten Anspruches als gegeben anzunehmen sein.
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